
Liefer- und Leistungsbedingungen, 
Einkaufsbedingungen  
 

Geltung 
 

Alle unsere Lieferungen und Einkäufe 
erfolgen ausschließlich auf der Grundla-
ge dieser Liefer-, Leistungs- und Ein-
kaufsbedingungen. Die Geschäftsbedin-
gungen unserer Geschäftspartner gelten 
nicht. Abweichungen von diesen Ge-
schäftsbedingungen sind nur wirksam, 
wenn wir sie schriftlich bestätigen. Diese 
Liefer-, Leistungs- und Einkaufsbedin-
gungen  gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäfte zwischen den Vertragspartei-
en, ohne dass es eines erneuten Hin-
weises auf die Bedingungen bedarf.  
 

A. Liefer- und Leistungsbedingungen 
 
§ 1 Zustandekommen des Vertrages 

 
Eine Bestellung ist für zwei Wochen 
bindend. Wir können dieses Angebot 
nach unserer Wahl innerhalb von 2 
Wochen durch Zusendung einer Auf-
tragsbestätigung oder durch Ausliefe-
rung der Ware annehmen. 
 
Soweit Angestellte oder Handelsvertre-
ter mündliche Nebenabreden treffen 
oder Zusicherungen abgeben, die über 
den schriftlichen Kaufvertrag hinausge-
hen, bedürfen diese stets der schriftli-
chen Bestätigung des Verkäufers.  
 

§ 2 Preise 
 
1. Die vereinbarten Preise sind Netto-
preise ab Werk und enthalten nicht 
Nebenkosten, wie z. B. Versand- und 
Verpackungskosten, Transportversiche-
rung. 
2.Liegt zwischen dem Vertragsabschluss 
und den Zeitpunkt der Lieferung im 
Zeitraum von mehr als drei Monaten, so 
sind unsere am Tage der Lieferung 
gültigen Verkaufspreise auch dann 
maßgebend, wenn bei Vertragsab-
schluss andere Preise vereinbart wur-
den. Eine Preiserhöhung wird dabei über 
das Maß, in dem zwischen Vertragsab-
schluss und Lieferung die Materialpreis-, 
Beschaffungs-, Herstellungs-, Liefe-
rungs-, Lohn- und Energiekosten, Steu-
ererhöhungen gestiegen sind, nicht 
hinausgehen. 
 

§ 3 Lieferung und Lieferkosten 
 
1. Wir sind zu für den Besteller zumutba-
ren Teillieferungen und Teilleistungen 
berechtigt. Da eine exakte Einhaltung 
der Liefermenge wegen der unterschied-
lichen Qualität und Größe der Teile nicht 
immer gewährleistet werden kann, sind 
wir zu Mehr- oder Minderlieferungen bis 
zu 5 % der bestellten Menge berechtigt. 
2. Vereinbarte Liefertermine sind ein-
gehalten, wenn die bestellte Ware inner-
halb der Lieferfrist oder zum vereinbar-
ten Liefertermin einem Frachtführer oder 
der zur Versendung bestimmten Person 
oder Firma übergeben wurde oder ver-
sandbereit gemeldet ist. 

3. Der Versand erfolgt auf Rechnung 
und Gefahr des Bestellers, auch wenn 
der Versand nicht vom Erfüllungsort aus 
erfolgt. Ohne bestimmte Vorschrift wird 
die Versendungsart nach bestem Er-
messen gewählt, dabei aber eine Ver-
antwortung für billigste Beförderung 
nicht übernommen. Etwaige vom Bestel-
ler gewünschte Versicherung geht zu 
dessen Lasten. 
4. Lieferfristen werden nach bestem 
Ermessen angegeben, sind aber nicht 
verbindlich, auch soweit sie während der 
Abwicklung des Auftrags auf Mahnung 
zur Lieferung hin angegeben werden. 
Schadenersatzansprüche wegen ver-
späteter Lieferung sind ausgeschlossen; 
dies gilt nicht, soweit Lieferverzögerung 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht. 
5. Sind wir an der Einhaltung von Leis-
tungsfristen aufgrund von uns nicht zu 
vertretender Ereignisse höherer Gewalt 
gehindert, so verlängert sich die verein-
barte Leistungsfrist angemessen. 
6. Versandfertig gemeldete Ware, deren 
vertraglicher Liefertermin eingetreten ist, 
muss sofort abgerufen und abgenom-
men werden, anderenfalls oder bei 
Unmöglichkeit der Versendung sind wir 
berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr 
des Bestellers nach eigenem Ermessen 
zu lagern. 
7. Wird der Versand oder die Zustellung 
auf Wunsch des Bestellers verzögert, so 
wird beginnend einen Monat nach An-
zeige der Versandbereitschaft Lagergeld 
in Höhe von 2 % des Rechnungsbetra-
ges für jeden angefangenen Monat dem 
Besteller berechnet. 
8. Nach Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist können wir vom Vertrag zu-
rücktreten oder Schadenersatz verlan-
gen. Als Schadenersatz rechnen wir 
pauschal 30 % des Bestellpreises ohne 
Abzüge. 
9. Die unter vorgenanntem Punkt ge-
nannten Pauschalen gelten nicht, wenn 
der Besteller nachweist, dass ein Scha-
den überhaupt nicht oder nicht in Höhe 
der Pauschale entstanden ist. Bei 
Nachweis können auch wir höhere 
Kosten und Schäden geltend machen. 
10. Der Lieferanspruch ruht, solange der 
Besteller die bis zum Liefertermin fälli-
gen Rechnungen nicht bezahlt hat. 
11. Bei Lieferungen ins Ausland gelten 
ergänzend die jeweils gültigen Vorschrif-
ten der INCOTERMS. 
 

§ 4 Zahlungsbedingungen und Zah-
lungsverzug 

 
1. Sämtliche Rechnungen sind in vollem 
Umfang bei Lieferung fällig. Der Bestel-
ler kommt ohne weitere Erklärungen 
unsererseits 7 Tage nach der Lieferung 
in Verzug, soweit er nicht bezahlt hat. Im 
Falle des Vorhandenseins von Mängeln 
steht dem Besteller ein Zurückbehal-
tungsrecht nicht zu, es sei denn, die 
Lieferung ist offensichtlich mangelhaft 
bzw. dem Besteller steht offensichtlich 
ein Recht zur Verweigerung der Abnah-
me der Arbeiten/Lieferungen zu. In 
einem solchen Fall ist der Besteller nur 
zur Zurückbehaltung berechtigt, soweit 

der einbehaltene Betrag im angemesse-
nen Verhältnis zu den Mängeln und den 
voraussichtlichen Kosten der Nacherfül-
lung (insbesondere einer Mängelbeseiti-
gung) steht. Der Besteller ist nicht be-
rechtigt, Ansprüche und Rechte wegen 
Mängeln geltend zu machen, wenn er 
fällige Zahlungen nicht geleistet hat und 
soweit der fällige Betrag (einschließlich 
etwaig geleisteter Zahlungen) in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem Wert 
der – mit Mängeln behafteten - Lieferung 
bzw. Arbeiten steht. 
2. Im Falle des Zahlungsverzuges sind 
wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe 
von 8 % über dem jeweils gültigen Ba-
siszinssatz der Europäischen Zentral-
bank gemäß Diskontüberleitungsgesetz 
ohne Nachweis zu verlangen, die sofort 
fällig sind. Bei entsprechendem Nach-
weis ist ein höherer oder niedrigerer 
Verzugszins zu berechnen. 
3. Befindet sich der Besteller in Zah-
lungsverzug, oder werden uns nach 
Vertragsabschluss Umstände bekannt, 
die geeignet sind, seine Kreditwürdigkeit 
in Frage zu stellen, sind wir berechtigt, 
weitere offene Forderungen sofort fällig 
zu stellen. Wir behalten uns dann vor, 
nur nach Begleichung aller offenen 
Forderungen oder nach Erhalt entspre-
chender Sicherheiten (z. B. Bankbürg-
schaft) oder per Nachnahme zzgl. 
Nachnahmekosten oder nach Voraus-
kasse zu liefern. 
4. Bei Zahlungsverzug können wir ver-
langen, dass Zahlungen mit befreiender 
Wirkung nur noch an einen von uns zu 
benennenden Dritten erfolgen können. 
5. Der Besteller kann mit Gegenansprü-
chen nur aufrechnen und wegen Ge-
genansprüchen ein Zurückbehaltungs-
recht nur geltend machen, wenn diese 
nicht bestritten, rechtskräftig festgestellt 
oder von uns anerkannt sind. 
 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 
 
1. Wir behalten uns das Eigentum an 
den von uns gelieferten Waren bis zur 
vollständigen Bezahlung sämtlicher 
gegenwärtiger und zukünftiger Forde-
rungen aus der gesamten Geschäftsver-
bindung vor. Der Liefergegenstand bleibt 
unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtli-
cher uns gegen den Besteller aus der 
Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche. 
2. Dem Besteller ist es gestattet, den 
Liefergegenstand zu verarbeiten oder 
umzubilden (Verarbeitung). Die Verar-
beitung erfolgt für uns, wenn der Wert 
des von uns gehörenden Liefergegens-
tandes jedoch geringer ist, als der Wert 
der nicht uns gehörenden Waren 
und/oder der Verarbeitung, so erwerben 
wir Miteigentum an der Neuware im 
Verhältnis des Wertes (Brutto-
Rechnungswert) des verarbeiteten 
Liefergegenstandes zum Wert der Ver-
arbeitung zum Zeitpunkt der Verarbei-
tung. Soweit wir nach dem Vorstehen-
den kein Eigentum an der Neuware 
erwerben, sind sich die Parteien darüber 
einig, dass der Besteller uns Miteigen-
tum an der Neuware im Verhältnis des 
Wertes (Brutto-Rechnungswert) des uns 
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gehörenden Liefergegenstandes zu dem 
der übrigen verarbeiteten Ware zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt. 
Der vorstehende Satz gilt entsprechend 
im Fall der unteren Warenvermischung 
oder der  Verbindung des Liefergegens-
tandes mit uns nicht gehörender Ware. 
Soweit wir nach diesem Paragraf (Eigen-
tumsvorbehalt) Eigentum oder Miteigen-
tum erlangen, verwahrt der Besteller sie 
für uns mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns. 
3. Für den Fall der Veräußerung des 
Liefergegenstandes oder der Neuware 
tritt der Besteller hiermit seinen An-
spruch aus der Weiterveräußerung 
gegen seinen Abnehmer mit allen Ne-
benrechten sicherungshalber an uns ab, 
ohne dass es noch weiterer besonderer 
Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt 
einschließlich etwaiger Saldoforderung. 
Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe 
des Betrages, der dem von uns in Rech-
nung gestellten Preis des Liefergegens-
tandes entspricht. Der uns abgetretene 
Forderungsanteil ist vorrangig zu befrie-
digen. 
4. Verbindet der Besteller den Lieferge-
genstand oder die Neuware mit 
Grundstücken, so tritt er, ohne dass es 
weiterer besonderer Erklärungen bedarf, 
auch seine Forderung, die ihm als Ver-
gütung für die Verbindung zusteht, in 
Höhe des Betrages ab, der dem von uns 
in Rechnung gestellten Preis des Liefer-
gegenstandes entspricht. 
5. Bis auf Widerruf ist der Besteller zur 
Einziehung der gemäß diesem Paragraf 
(Einkommensvorbehalt) an uns abgetre-
tenen Forderung befugt. Der Besteller 
wird auf die abgetretenen Forderungen 
geleistete Zahlungen bis zur Höhe der 
gesicherten Forderung unverzüglich an 
uns weiterleiten. Bei Vorliegen berech-
tigter Interessen, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, 
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, 
Wechselprotest oder begründeten An-
haltspunkten für eine Überschuldung 
oder drohende Zahlungsunfähigkeit des 
Bestellers, sind wir berechtigt, die Ein-
ziehungsbefugnis des Bestellers zu 
widerrufen. 
Außerdem können wir nach vorheriger 
Androhung unter Einhaltung einer an-
gemessenen Frist die Sicherungsabtre-
tung offen legen, die abgetretenen 
Forderungen verwerten sowie die Offen-
legung der Sicherungsabtretung durch 
den Besteller gegenüber den Abneh-
mern verlangen. 
6. Bei Glaubhaftmachung eines berech-
tigten Interesses hat der Besteller uns 
die zur Geltendmachung von dessen 
Rechten gegen die Abnehmer erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und die 
erforderlichen Unterlagen auszuhändi-
gen. 
7. Während des Bestehens des Eigen-
tumsvorbehaltes ist dem Besteller eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nung untersagt. Bei Pfändungen, Be-
schlagnahme oder sonstigen Verfügun-
gen oder Eingriffen Dritter hat der Be-
steller uns unverzüglich zu benachrichti-
gen. Die Weiterveräußerung des Liefer-
gegenstandes oder der Neuware ist nur 

Wiederverkäufern im ordentlichen Ge-
schäftsgang und nur unter den Bedin-
gungen gestattet, dass die Zahlung des 
Gegenwertes des Liefergegenstandes 
an den Besteller erfolgt. Der Besteller 
hat mit dem Abnehmer auch zu verein-
baren, dass erst mit dieser Zahlung der 
Abnehmer Eigentum erwirbt.  
8. Soweit der realisierbare Wert aller 
Sicherungsrechte, die uns zustehen, die 
Höhe aller gesicherten Ansprüche um 
mehr als 10 % übersteigt, werden wir auf 
Wunsch des Bestellers einen entspre-
chenden Teil der Sicherungsrechte 
freigeben. Es wird vermutet, dass die 
Voraussetzung des vorstehenden Sat-
zes erfüllt sind, wenn der Schätzwert der 
uns zustehenden Sicherheiten 150 % 
des Wertes der gesicherten Ansprüche 
erreicht oder übersteigt. Uns steht die 
Wahl bei der Freigabe zwischen ver-
schiedenen Sicherungsrechten zu. 
9. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind 
wir auch ohne Fristsetzung berechtigt, 
die Herausgabe des Liefergegenstandes 
bzw. der Neuware zu verlangen 
und/oder – erforderlichenfalls nach 
Fristsetzung – vom Vertrag zurückzutre-
ten; der Besteller ist zur Herausgabe 
verpflichtet. Im Herausgabeverlangen 
des Liefergegenstandes/der Neuware 
liegt keine Rücktrittserklärung unserer-
seits, es sei denn, dies wird ausdrücklich 
erklärt. 
 

§ 6 Gefahrenübergang 
 
Der Versand erfolgt in allen Fällen auf 
Rechnung und Gefahr des Bestellers. 
Mit der Übergabe der Ware an die Bahn, 
einen Spediteur oder den Empfänger 
selbst, geht die Gefahr auf den Besteller 
über. 
 

§ 7 Gewährleistung 
 
1. Mängelansprüche des Bestellers 
bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der vereinbarten Be-
schaffenheit oder bei nur unerheblicher 
Beeinträchtigung der Brauchbarkeit. 
2. Die in Prospekten o. a. Unterlagen 
sowie in sonstigen Angeboten enthalte-
nen Angaben, wie z. B. Abbildungen, 
Beschreibungen, Maß, Gewicht, 
Leistungs- und Gebrauchsdaten sowie 
Angaben in Bezug auf die Verwendbar-
keit der Ware, sind Produktbeschreibun-
gen und enthalten keine Zusicherung 
von Eigenschaften. Geringe, handelsüb-
liche und zumutbare Abweichungen von 
diesen Produktbeschreibungen gelten 
als genehmigt und berechtigen nicht, 
Vertragspflichten zu erfüllen. 
3. Das Wahlrecht zwischen Mängelbe-
seitigung und Neulieferung (Neuleistung) 
steht in jedem Fall uns zu. Das Verlan-
gen des Bestellers auf Nacherfüllung hat 
schriftlich zu erfolgen. Uns ist für die 
Nacherfüllung eine Frist von 20 Werkta-
gen einzuräumen. Ist die Liefe-
rung/Leistung nachzubessern, so ist ein 
Fehlschlagen der Nachbesserung erst 
nach dem erfolglosen zweiten Versuch 
gegeben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, 
so steht dem Besteller das Recht zu, zu 

mindern oder – wenn nicht eine Bauleis-
tung Gegenstand der Mängelhaftung ist 
– nach seiner Wahl vom Vertrag zurück-
zutreten. Die gesetzlichen Fälle der 
Entbehrlichkeit der Fristsetzung bleiben 
unberührt. Die Anwendung der §§ 478, 
479 BGB (Rückgriffsanspruch des Un-
ternehmers) bleibt unberührt. 
4. Die zum Zwecke der Nacherfüllung 
erforderlichen Aufwendungen trägt der 
Besteller, soweit sie sich dadurch erhö-
hen, dass die Lieferungen/Leistungen an 
einen anderen Ort als die Niederlassung 
des Bestellers verbracht werden, es sei 
denn, die Verbringung entspricht ihrem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die 
Anwendung des § 478 BGB bleibt unbe-
rührt. 
Unbeschadet weitergehender Ansprüche 
unsererseits hat der Besteller im Falle 
einer unberechtigten Mängelrüge uns 
die Aufwendungen zur Prüfung und – 
soweit verlangt – zur Beseitigung des 
Mangels zu ersetzen. 
5. Wir haften in Fällen des Vorsatzes 
oder der groben Fahrlässigkeit unserer-
seits oder eines Vertreters oder Erfül-
lungsgehilfen sowie bei einer leicht-
fahrlässig verursachten Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Die Haftung unsererseits ist in 
Fällen grober Fahrlässigkeit auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich 
ein anderer der in Satz 1 oder Satz 3 
dieses Absatzes aufgeführten Ausnah-
mefälle vorliegt. Im Übrigen haften wir 
nur nach dem Produkthaftungsgesetz 
oder wegen der schuldhaften Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadenersatzanspruch für die Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen, vor-
hersehbaren Schaden begrenzt, wenn 
nicht zugleich ein anderer in Satz 1 oder 
Satz 3 dieses Absatzes aufgeführten 
Ausnahmefälle vorliegt. 
6. Die Regelung des vorstehenden 
Absatzes gelten für alle Schadenersatz-
ansprüche (insbesondere für Schaden-
ersatz neben der Leistung oder Scha-
denersatz statt der Leistung) und zwar 
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbe-
sondere wegen Mängeln, der Verletzung 
von Pflichten aus dem Schuldverhältnis 
oder aus unerlaubter Handlung. Sie 
gelten auch für den Anspruch auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen. Die Haf-
tung für Verzug bestimmt sich jedoch 
nach Nr. 8 dieser Bedingungen, die 
Haftung für Unmöglichkeit nach Nr. 9 
dieser Bedingungen. 
7. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vor-
stehenden Regelungen nicht verbunden. 
8. Wir haften bei Verzögerung der Leis-
tung in Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit unsererseits oder 
eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen 
sowie bei der leicht-fahrlässig verursach-
ten Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit nach den gesetzli-
chen Bestimmungen. Die Haftung unse-
rerseits ist in Fällen grober Fahrlässig-
keit jedoch auf den vertrags- typischen, 
vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
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Außerhalb der Fälle des Satzes 1 und 
Satz 2 wird die Haftung unsererseits 
wegen Verzuges für Schadenersatz 
neben der Leistung auf insgesamt 5 % 
und für Schadenersatz statt der Leistung 
(einschließlich des Ersatzes vergeblicher 
Aufwendungen) auf insgesamt 10 % des 
Wertes der Lieferung/Leistung begrenzt. 
Weitergehende Ansprüche des Bestel-
lers sind – auch nach Ablauf einer dem 
Auftragnehmer etwa gesetzten Frist zur 
Leistung – ausgeschlossen. Die Be-
schränkung gilt nicht bei schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten. Der Schadenersatzanspruch für die 
schuldhafte Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich 
ein weiterer Fall nach Satz 1 gegeben 
ist. 
Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit vorste-
henden Regelungen nicht verbunden. 
9. Wir haften bei Unmöglichkeit der 
Lieferung/Leistung in Fällen des Vorsat-
zes oder der groben Fahrlässigkeit 
unsererseits oder eines Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen sowie bei einer leicht-
fahrlässig verursachten Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesund-
heit nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen. Die Haftung unsererseits ist in 
Fällen grober Fahrlässigkeit jedoch auf 
den vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, wenn nicht zugleich 
ein anderer der in Satz 1 aufgeführten 
Ausnahmefälle vorliegt. Außerhalb der 
Fälle des Satzes 1 und des Satzes 2 
wird die Haftung unsererseits wegen 
Unmöglichkeit auf Schadenersatz und 
auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
auf insgesamt 10 % des Wertes der 
Lieferung/Leistung begrenzt. Weiterge-
hende Ansprüche des Bestellers wegen 
Unmöglichkeit der Lieferung sind – auch 
nach Ablauf einer uns etwa gesetzten 
Frist zur Leistung – ausgeschlossen. 
Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vor-
stehenden Regelungen nicht verbunden. 
10. Der Besteller kann im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen vom Ver-
trag nur zurücktreten, wenn wir die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben. Der 
Besteller hat sich bei Pflichtverletzung 
innerhalb einer angemessenen Frist 
nach Aufforderung unsererseits zu 
erklären, ob er wegen der Pflichtverlet-
zung vom Vertrag zurücktritt oder auf 
der Lieferung besteht. 
11. Die Verjährungsfrist für Ansprüche 
und Rechte wegen Mängeln der Liefe-
rungen/Leistungen  – gleich aus wel-
chem Rechtsgrund – beträgt 1 Jahr. 
Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 
438 Abs. 1 Nr. 1 BGB (Rechtsmängel 
bei unbeweglichen Sachen), § 438 Abs. 
1 Nr. 2 BGB (Bauwerke, Sachen für 
Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rück-
griffsanspruch des Unternehmers) oder 
§ 634 a Abs. 1 Nr. 2 BGB (Bauwerke 
oder Werk, dessen Erfolg in der Erbrin-
gung von Planungs- oder Überwa-
chungsleistungen hierfür besteht). Die 
im vorstehenden Satz 2 ausgenomme-

nen Fälle unterliegen einer Verjährungs-
frist von 3 Jahren. 
12. Soweit wir im Einzelfall nach der 
vertraglichen Vereinbarung gebrauchte 
Produkte liefern, ist die Gewährleistung 
ausgeschlossen, soweit im Einzelfall 
nichts Abweichendes vereinbart wird. 
13. Die Verjährungsfristen nach Abs. 11 
gelten auch für sämtliche Schadener-
satzansprüche gegen uns, die mit dem 
Mangel im Zusammenhang stehen – 
unabhängig von der Rechtsgrundlage 
des Anspruchs. Soweit Schadenersatz-
ansprüche jeder Art gegen uns beste-
hen, die mit einem Mangel nicht im 
Zusammenhang stehen, gilt für sie die 
Verjährungsfrist des Nr. 11 Satz 1. 
14. Die Verjährungsfristen nach den 
Absätzen 11, 12 und 13 gelten jedoch 
mit folgender Maßgabe:  
a) Die Verjährungsfristen gelten generell 
nicht im Falle des Vorsatzes oder bei 
arglistigem Verschweigen eines Mangels 
oder soweit wir eine Garantie für die 
Beschaffenheit des Liefergegenstandes 
übernommen haben. 
b) Die Verjährungsfristen gelten für 
Schadenersatzansprüche, zu denen 
nicht bei einer grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung, im Falle – nicht in der Liefe-
rung einer mangelhaften Sache bzw. der 
Erbringung einer mangelhaften Werk-
leistung bestehender – schuldhafter 
Verletzung wesentlicher Vertragspflich-
ten, in den Fällen einer schuldhaften 
verursachten Verletzung des Lebens, 
des Körpers, der Gesundheit oder bei 
Ansprüchen nach dem Produkthaftungs-
gesetz. Die Verjährungsfristen für Scha-
denersatzansprüche gelten auch für den 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 
15. Die Verjährungsfrist beginnt bei allen 
Ansprüchen mit der Ablieferung, bei 
Werkleistungen mit der Abnahme.  
16. Soweit nicht ausdrücklich anderes 
bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen 
Bestimmungen über den Verjährungs-
beginn, die Ablaufhemmung, die Hem-
mung und den Neubeginn von Fristen 
unberührt.  
17. Eine Änderung der Beweislast zum 
Nachteil des Bestellers ist mit den vor-
stehenden Regelungen nicht verbunden.  
18. Mängel sind uns unter Beachtung 
der Untersuchungs- und Rügepflichten 
des § 377 HGB schriftlich anzuzeigen. 
 

§ 8 Schutzrechte 
 

Für alle an uns zum Zwecke der Liefe-
rung oder Leistung übergebenen Unter-
lagen, Gegenstände und dergleichen 
steht der Besteller dafür ein, dass 
Schutzrechte Dritter hierdurch nicht 
verletzt werden. Wir werden den Bestel-
ler auf uns bekannte Rechte Dritter 
hinweisen. Der Bestellert hat uns von 
Ansprüchen Dritter freizustellen und 
einen uns entstehenden Schaden zu 
ersetzen. Wird uns die Leistung, Herstel-
lung oder Lieferung von einem Dritten 
unter Berufung auf ein ihm gehöriges 
Schutzrecht untersagt, so sind wir, ohne 
Prüfung der Rechtslage, berechtigt, die 
Arbeiten einzustellen und Ersatz unse-
res Aufwandes zu verlangen. Uns über-
lassene Unterlagen, Gegenstände und 

dergleichen, die nicht zum Auftrag ge-
führt haben, werden auf Wunsch gegen 
Kostenerstattung zurückgesandt. Sonst 
sind wir berechtigt, sie drei Monate nach 
Abgabe des Angebotes zu vernichten. 
 

§ 9 Unterlagen und Geheimhaltung 
 

Alle durch uns zugänglich gemachten 
geschäftlichen oder technischen Infor-
mationen (einschließlich Merkmalen, die 
etwa übergebenen Gegenständen, 
Dokumenten oder Software zu entneh-
men sind, und sonstige Kenntnisse oder 
Erfahrungen) sind, solange und soweit 
sie nicht nachweislich öffentlich bekannt 
sind, Dritten gegenüber geheim zu 
halten und dürfen im eigenen Betrieb 
des Bestellers nur solchen Personen zur 
Verfügung gestellt werden, die für deren 
Verwendung zum Zweck der Bestellung 
von uns notwendigerweise herangezo-
gen werden müssen und die ebenfalls 
zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie 
bleiben unser ausschließliches Eigen-
tum. Ohne unser vorheriges schriftliches 
Einverständnis dürfen solche Informatio-
nen – außer für Bestellungen von uns – 
nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig 
verwendet werden. Auf unsere Anforde-
rung sind alle von uns stammenden 
Informationen (ggf. einschließlich ange-
fertigter Kopien oder Aufzeichnungen) 
und leihweise überlassenen Gegenstän-
de unverzüglich und vollständig an uns 
zurückzugeben oder zu vernichten. 
Wir behalten uns alle Rechte an solchen 
Informationen (einschließlich Urheber-
rechten und dem Recht zur Anmeldung 
von gewerblichen Schutzrechten, wie 
Patenten, Gebrauchsmustern, Halblei-
terschutz etc.) vor. Soweit uns diese von 
Dritten zugänglich gemacht wurden, gilt 
dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten 
dieser Dritten. 
 

B. Einkaufsbedingungen 
 

§ 1 Allgemeines 
 

Unsere Einkaufsbedingungen gelten 
ausschließlich, entgegenstehende oder 
von unseren Einkaufsbedingungen 
abweichende  Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Lieferanten erkennen wir 
nur insoweit an, als wir ihnen ausdrück-
lich schriftlich zugestimmt haben. Die 
Annahme von Waren bzw. Leistungen 
des Lieferanten (nachfolgend: Vertrags-
gegenstand) oder deren Bezahlung 
bedeutet keine Zustimmung. 
 
§ 2 Vertragsschluss und Vertragsän-

derungen 
 

1. Bestellungen, Abschlüsse und Liefer-
abrufe sowie ihre Änderungen und 
Ergänzungen bedürfen der Schriftform. 
2. Mündliche Vereinbarungen jeder Art - 
einschließlich nachträglicher Änderun-
gen und Ergänzungen unserer Ein-
kaufsbedingungen - bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der schriftlichen Bestäti-
gung durch uns. 
3. Kostenvoranschläge sind verbindlich 
und nicht zu vergüten, es sei denn, es 
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wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart. 
4. Nimmt der Lieferant die Bestellung 
nicht innerhalb von zwei Wochen seit 
Zugang an, so sind wir zum Widerruf 
berechtigt. 
5. Lieferabrufe im Rahmen einer Bestell- 
und Abrufplanung werden verbindlich, 
wenn der Lieferant nicht binnen zwei 
Arbeitstagen seit Zugang widerspricht. 
6. Entstehen uns infolge der mangelhaf-
ten Lieferung des Vertragsgegenstandes 
Kosten, insbesondere Transport-, Wege-
, Arbeits-, Materialkosten oder Kosten 
für eine den üblichen Umfang überstei-
gende Eingangskontrolle, so hat der 
Lieferant diese Kosten zu tragen. 
 

§ 3 Lieferung 
 
1. Abweichungen von unseren Ab-
schlüssen und Bestellungen sind nur 
nach unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung zulässig. 
2. Vereinbarte Termine und Fristen sind 
verbindlich. Maßgebend für die Einhal-
tung des Liefertermins oder der Liefer-
frist ist der Eingang der Ware bei uns. 
3. Hat der Lieferant die Aufstellung oder 
die Montage übernommen und ist nicht 
etwas anderes vereinbart, so trägt der 
Lieferant vorbehaltlich abweichender 
Regelungen alle erforderlichen Neben-
kosten wie beispielsweise Reisekosten, 
Bereitstellung des Werkzeugs sowie 
Auslösungen. 
4. Werden vereinbarte Termine nicht 
eingehalten, so gelten die gesetzlichen 
Vorschriften. Sieht der Lieferant Schwie-
rigkeiten hinsichtlich der Fertigung, 
Vormaterialversorgung, der Einhaltung 
des Liefertermins oder ähnlicher Um-
stände voraus, die ihn an der terminge-
rechten Lieferung oder an der Lieferung 
in der vereinbarten Qualität hindern 
könnten, hat der Lieferant unverzüglich 
unsere bestellende Abteilung zu benach-
richtigen. 
5. Die vorbehaltlose Annahme der ver-
späteten Lieferung oder Leistung enthält 
keinen Verzicht auf die uns wegen der 
verspäteten Lieferung oder Leistung 
zustehenden Ersatzansprüche; dies gilt 
bis zur vollständigen Zahlung des von 
uns geschuldeten Entgelts für die betrof-
fene Lieferung oder Leistung. 
6. Teillieferungen sind grundsätzlich 
unzulässig, es sei denn, wir haben ihnen 
ausdrücklich zugestimmt oder sie sind 
uns zumutbar. 
7. Für Stückzahlen, Gewichte und Maße 
sind, vorbehaltlich eines anderweitigen 
Nachweises, die von uns bei der Wa-
reneingangskontrolle ermittelten Werte 
maßgebend. 
8. An Software, die zum Produktliefer-
umfang gehört, einschließlich ihrer 
Dokumentation, haben wir das Recht zur 
Nutzung in dem gesetzlich zulässigen 
Umfang (§§ 69 a. ff. UrhG). 
9. An solcher Software einschließlich 
Dokumentation haben wir auch das 
Recht zur Nutzung mit den vereinbarten 
Leistungsmerkmalen und in dem für eine 
vertragsgemäße Verwendung des Pro-
dukts erforderlichen Umfang. Wir dürfen 

auch ohne ausdrückliche Vereinbarung 
eine Sicherungskopie erstellen. 
 

§ 4 Höhere Gewalt 
 
Höhere Gewalt, Arbeitskämpfe, unver-
schuldete Betriebsstörungen, Unruhen, 
behördliche Maßnahmen und sonstige 
unabwendbare Ereignisse befreien uns 
für die Dauer ihres Vorliegens von der 
Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Wäh-
rend solcher Ereignisse sowie innerhalb 
von zwei Wochen nach deren Ende sind 
wir – unbeschadet unserer sonstigen 
Rechte – berechtigt, ganz oder teilweise 
vom Vertrag zurückzutreten, soweit 
diese Ereignisse nicht von unerheblicher 
Dauer sind uns sich unser Bedarf wegen 
der deshalb erforderlichen anderweitigen 
Beschaffung erheblich verringert. 
 
 
 

§ 5 Versandanzeige und Rechnung 
 
Es gelten die Angaben in unseren Be-
stellungen und Lieferabrufen. Die Rech-
nung ist in einfacher Ausfertigung unter 
Angabe der Rechnungsnummer und 
sonstiger Zuordnungsmerkmale an die 
jeweils aufgedruckte Anschrift zu richten; 
sie darf nicht den Sendungen beigefügt 
werden. 
 
§ 6 Preisstellung Gefahrenübergang  

 
Ist keine besondere Vereinbarung ge-
troffen, verstehen sich die Preise frei 
Werk verzollt einschließlich Verpackung. 
Der Lieferant trägt die Sachgefahr bis 
zur Annahme der Ware durch uns oder 
unseren Beauftragten an dem Ort, an 
den die Ware auftragsgemäß zu liefern 
ist. 
 

§ 7 Zahlungsbedingungen 
 
Sofern keine besondere Vereinbarung 
getroffen ist, erfolgt die Begleichung der 
Rechnung entweder innerhalb 20 Tagen 
unter Abzug von 3 % Skonto oder inner-
halb 35 Werktagen ohne Abzug ab 
Fälligkeit der Entgeltforderung und 
Eingang sowohl der Rechnung als auch 
der Ware bzw. Erbringung der Leistung. 
Die Zahlung erfolgt unter Vorbehalt der 
Rechnungsprüfung. 
 

§ 8 Mängelansprüche und Rückgriff 
 
1. Die Annahme erfolgt unter Vorbehalt 
einer Untersuchung auf Mangelfreiheit, 
insbesondere auch auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit, soweit und sobald dies 
nach ordnungsgemäßen Geschäftsgang 
tunlich ist. Mängel werden von uns 
umgehend nach Entdeckung gerügt. 
Insoweit verzichtet der Lieferant auf den 
Einwand der verspäteten Mängelrüge. 
2. Die gesetzlichen Bestimmungen zu 
Sach- und Rechtsmängeln finden An-
wendung, soweit nicht nachfolgend 
etwas anderes geregelt ist. 
3. Das Recht, die Art der Nacherfüllung 
zu wählen, steht grundsätzlich uns zu. 
Ist nachzubessern, so gilt die Nachbes-
serung nach dem erfolglosen ersten 

Nachbesserungsversuch als fehlge-
schlagen. 
4. Wir werden unverzüglich nach Ein-
gang von Produkten prüfen, ob sie der 
bestellten Menge und dem bestellten 
Typ entsprechen und ob äußerlich er-
kennbare Transportschäden oder äußer-
lich erkennbare Mängel vorliegen. Wei-
tergehende Untersuchungspflichten 
obliegen uns nicht. 
5. Sollte der Lieferant nicht unverzüglich 
nach unserer Aufforderung zur Mängel-
beseitigung mit der Beseitigung des 
Mangels beginnen, so steht uns in drin-
genden Fällen, insbesondere zur Ab-
wehr von akuten Gefahren oder Vermei-
dung größerer Schäden, das Recht zu, 
diese auf Kosten des Lieferanten selbst 
vorzunehmen oder von dritter Seite 
vornehmen zu lassen. 
6. Uns stehen auch bei nur unerhebli-
cher Abweichung von der vereinbarten 
Beschaffenheit oder bei nur unerhebli-
cher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit 
das Recht auf Rücktritt vom Vertrag und 
Schadenersatz statt der (ganzen) Leis-
tung zu. 
7. Bei Rechtsmängeln stellt uns der 
Lieferant auch von evtl. bestehenden 
Ansprüchen Dritter frei, es sei denn, er 
hat den Rechtsmangel nicht zu vertre-
ten. 
8. Mängelansprüche verjähren – außer 
in Fällen der Arglist – in 3 Jahren, es sei 
denn, die Sache ist entsprechend ihrer 
üblichen Verwendung für ein Bauwerk 
verwendet worden und hat dessen 
Mangelhaftigkeit verursacht. Die Verjäh-
rungsfrist beginnt mit der Ablieferung 
des Vertragsgegenstands (Gefahrüber-
gang). 
9. Erfüllt der Lieferant seine Nacherfül-
lungsverpflichtung durch Ersatzlieferung, 
so beginnt für die als Ersatz gelieferte 
Ware nach deren Ablieferung die Verjäh-
rungsfrist neu zu laufen, es sei denn, der 
Lieferant hat sich bei der Nacherfüllung 
ausdrücklich und zutreffend vorbehalten, 
die Ersatzlieferung nur aus Kulanz, zur 
Vermeidung von Streitigkeiten oder im 
Interesse des Fortbestands der Liefer-
beziehung vorzunehmen. 
10. Entstehen uns infolge der mangel-
haften Lieferung des Vertragsgegens-
tandes Kosten, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits-, Materialkosten oder 
Kosten für eine den üblichen Umfang 
übersteigende Eingangskontrolle, so hat 
der Lieferant diese Kosten zu tragen. 
 
 
 
 
 

§ 9 Produkthaftung 
 
1. Für den Fall, dass wir aufgrund Pro-
dukthaftung in Anspruch genommen 
werden, ist der Lieferant verpflichtet, uns 
von derartigen Ansprüchen frei zu stel-
len, sofern und soweit der Schaden 
durch einen Fehler des vom Lieferanten 
gelieferten Vertragsgegenstandes verur-
sacht worden ist. In den Fällen verschul-
densabhängiger Haftung gilt dies jedoch 
nur dann, wenn den Lieferanten ein 
Verschulden trifft. Sofern die Schadens-
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ursache im Verantwortungsbereich des 
Lieferanten liegt, trägt er insoweit die 
Beweislast. 
2. Der Lieferant übernimmt in den Fällen 
der Ziff. 9.1 alle Kosten und Aufwendun-
gen, einschließlich der Kosten einer 
etwaigen Rechtsverfolgung. 
3. Im Übrigen gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 
4. Von einer Rückrufaktion, die ganz 
oder teilweise Folge eines Mangels des 
vom Lieferanten gelieferten Vertragsge-
genstandes ist, werden wir den Lieferan-
ten unterrichten, ihm die Möglichkeit zur 
Mitwirkung geben und uns mit ihm über 
eine effiziente Durchführung austau-
schen, es sei denn, die Unterrichtung 
oder Beteiligung des Lieferanten ist 
wegen besonderer Eilbedürftigkeit nicht 
möglich. Soweit eine Rückrufaktion 
Folge eines Mangels des vom Lieferan-
ten gelieferten Vertragsgegenstandes 
ist, trägt der Lieferant die Kosten der 
Rückrufaktion. 
 

§ 10 Ausführung von Arbeiten 
 
Personen, die in Erfüllung des Vertrages 
Arbeiten im Werkgelände ausführen, 
haben die Bestimmungen der jeweiligen 
Betriebsordnung zu beachten. Die Haf-
tung für Unfälle, die diesen Personen auf 
dem Werkgelände zustoßen, ist ausge-
schlossen, soweit diese nicht durch 
vorsätzliche oder grob fahrlässige 
Pflichtverletzung unserer gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verur-
sacht wurde. 
 

§ 11 Beistellung 
 
Von uns beigestellte Stoffe, Teile, Behäl-
ter und Spezialverpackungen bleiben 
unser Eigentum. Diese dürfen nur be-
stimmungsgemäß verwendet werden. 
Die Verarbeitung von Stoffen und der 
Zusammenbau von Teilen erfolgen für 
uns. Es besteht Einvernehmen, dass wir 
im Verhältnis des Wertes der Beistellun-
gen zum Wert des Gesamterzeugnisses 
Miteigentümer an den unter Verwendung 
unserer Stoffe und Teile hergestellten 
Erzeugnissen sind, die insoweit vom 
Lieferanten für uns verwahrt werden. 
 
§ 12 Unterlagen und Geheimhaltung 

 
1. Alle durch uns zugänglich gemachten 
geschäftlichen oder technischen Infor-
mationen (einschließlich Merkmalen, die 
etwa übergebenen Gegenständen, 
Dokumenten oder Software zu entneh-
men sind, und sonstige Kenntnisse oder 
Erfahrungen) sind, solange und soweit 
sie nicht nachweislich öffentlich bekannt 
sind, Dritten gegenüber geheim zu 
halten und dürfen im eigenen Betrieb 
des Lieferanten nur solchen Personen 
zur Verfügung gestellt werden, die für 
deren Verwendung zum Zweck der 
Lieferung an uns notwendigerweise 
herangezogen werden müssen und die 
ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet 
sind; sie bleiben unser ausschließliches 
Eigentum. Ohne unser vorheriges 
schriftliches Einverständnis dürfen sol-
che Informationen – außer für Lieferun-

gen an uns – nicht vervielfältigt oder 
gewerbsmäßig verwendet werden. Auf 
unsere Anforderung sind alle von uns 
stammenden Informationen (ggf. ein-
schließlich angefertigter Kopien oder 
Aufzeichnungen) und leihweise überlas-
senen Gegenstände unverzüglich und 
vollständig an uns zurückzugeben oder 
zu vernichten. 
Wir behalten uns alle Rechte an solchen 
Informationen (einschließlich Urheber-
rechten und dem Recht zur Anmeldung 
von gewerblichen Schutzrechten, wie 
Patenten, Gebrauchsmustern, Halblei-
terschutz etc.) vor. Soweit uns diese von 
Dritten zugänglich gemacht wurden, gilt 
dieser Rechtsvorbehalt auch zugunsten 
dieser Dritten. 
2. Erzeugnisse, die nach von uns ent-
worfenen Unterlagen, wie Zeichnungen, 
Modellen und dergleichen, oder nach 
unseren vertraulichen Angaben oder mit 
unseren Werkzeugen oder nachgebau-
ten Werkzeugen angefertigt sind, dürfen 
vom Lieferanten weder selbst verwen-
det, noch Dritten angeboten oder gelie-
fert werden. Dies gilt sinngemäß auch 
für unsere Druckaufträge. 
 

§ 13 Erfüllungsort 
 

Erfüllungsort ist derjenige Ort, an den 
die Ware auftragsgemäß zu liefern bzw. 
an dem die Leistung zu erbringen ist. 
 

C. Allgemeine Bestimmungen 
 
1. Alleiniger Gerichtsstand ist bei allen 
aus dem Vertragsverhältnis sich erge-
benden Streitigkeiten der Sitz des Ver-
wenders, d. h. LG Chemnitz. Wir sind 
weiter berechtigt, den Besteller bzw. 
Lieferanten nach unserer Wahl am 
Gericht seines Sitzes oder seiner Nie-
derlassung oder am Gericht des Erfül-
lungsorts zu verklagen. 
2. Für die Rechtsbeziehungen der Par-
teien gilt deutsches Recht ohne die 
Verweisungsnorm des internationalen 
Privatrechts und unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. 
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
Bedingungen und der getroffenen weite-
ren Vereinbarungen unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gül-
tigkeit der Bedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Die Vertragspartner sind ver-
pflichtet, die unwirksame Bestimmung 
durch eine ihr im wirtschaftlichen Erfolg 
möglichst gleichkommende Regelung zu 
ersetzen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


